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Verbrauchsabhängige Heizkostenverteilung

Nationale Gesetzgebung nach Energieeffizienz Richtlinie der Europäischen Union 2012/27/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES 
RATES vom 25. Oktober 2012 zur Energieeffizienz

Dekret 102/2014 abgeändert mit Dekret 141/2016 (freie Übersetzung in Stichworten)

Art. 2 - Definitionen
f) Mehrfamilienhaus („condominio“): Gebäude mit mindestens zwei Nutzeinheiten (unità immobiliari) im 
exklusiven Besitz von Subjekten, die auch Miteigentümer von gemeinschaftlichen Teilen sind;

Art. 9, Komma 5
b) In Mehrfamilienhäusern und Mehrzweckgebäuden (edifici polifunzionali), die mit einer zentralisierten 
Quelle für Heizung, Kühlung oder Fernwärme ausgerüstet sind (…) müssen innerhalb 31.12.2016 individuelle 
Unterzähler eingebaut werden, um den tatsächlichen Verbrauch von Wärme, Kälte und sanitärem 
Warmwasser jeder Nutzeinheit zu messen.  (Ende 2016 wurde der obligatorische Einbautermin mit 
«milleproroghe» auf 31.07.2017 verschoben)
Ausnahmen: 
- wenn technisch nicht möglich oder
- nicht kosteneffizient (Referenzmethode kann UNI EN 15495 sein)
(Beides muss eventuell von einem befähigten Techniker durch Gutachten bestätigt werden.)
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Verbrauchsabhängige Heizkostenverteilung

Nationale Gesetzgebung nach Energieeffizienz Richtlinie der Europäischen Union 2012/27/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND 
DES RATES vom 25. Oktober 2012 zur Energieeffizienz

Fortsetzung Dekret 102/14 abgeändert durch Dekret 141/2016

… (Art. 9, Komma 5)

c) Sollte der Einsatz von Unterzählern technisch nicht möglich oder nicht kosteneffizient und nicht 
verhältnismäßig im Bezug auf die potentiell mögliche Energieeinsparung sein, sind die Subjekte gemäß 
Punkt c) verpflichtet,  für die Verbrauchsermittlung für Heizung, individuelle Wärmeregulierungs- und 
Heizkostenverteilungssysteme einzubauen, die es, ermöglichen den Wärmeverbrauch an jedem 
Heizkörper, der sich in den Nutzeinheiten der  Mehrfamilienhäuser oder Mehrzweckgebäude befindet, zu 
quantifizieren. Der Einbau muss gemäß bestehenden technischen Normen vorgenommen werden.
Ausnahmen: 
- wenn technisch nicht möglich oder
- wenn nicht kosteneffizient (Referenzmethode muss UNI EN 15495 sein) 
(Beides muss eventuell von einem befähigten Techniker durch Gutachten bestätigt werden.)
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Verbrauchsabhängige Heizkostenverteilung

Nationale Gesetzgebung nach Energieeffizienz Richtlinie der Europäischen Union 2012/27/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND 
DES RATES vom 25. Oktober 2012 zur Energieeffizienz

Fortsetzung Dekret 102/14 abgeändert durch Dekret 141/2016
… (Art. 9, Komma 5)

d) Wenn die obengenannten Gebäude (Mehrfamilienhäuser etc.) mit einem zentralisierten Heizungs- oder 
Kältesystem (inkl. Fernwärme usw.) ausgerüstet sind, wird für eine korrekte Aufteilung der Kosten im 
Zusammenhang mit Wärmeverbrauch, Kältegewinnung der Nutzeinheiten und der Gemeinschaftsräume, 
wie auch des Warmwassers für den sanitären Gebrauch - sofern zentralisiert erzeugt - der Gesamtbetrag 
der entstandenen Kosten auf die einzelnen Endnutzer gemäß der technischen Norm UNI 10200 aufgeteilt. 

Wenn diese Norm nicht anwendbar ist, oder - bestätigt durch ein beglaubigtes Gutachten (perizia
asseverata) eines befähigten Technikers - zwischen mindestens zwei Nutzeinheiten des Gebäudes 
Unterschiede von über 50% an Wärmebedarf pro m² bestehen, kann der Gesamtbetrag unter den 
Endnutzern aufgeteilt werden, indem man einen Anteil von mindestens 70% auf die effektiven 
freiwilligen Entnahmen an Wärmeenergie basiert. In diesem Fall kann der Grundkostenanteil für jede 
Nutzeinheit, als Beispiel, gemäß Tausendstel, m² oder m³ beheizter Fläche oder eingebauter Heizleistung 
aufgeteilt werden.
Ausnahmen: alles unter diesem Punkt d) Vorgesehene, ist für jene Gebäude freiwillig, die schon vor 
Einführung dieses Dekretes (Juli 2016) die Geräte für die Verbrauchserfassung eingebaut und demgemäß 
die Spesen aufgeteilt hatten.   
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Verbrauchsabhängige Heizkostenverteilung
Nationale Gesetzgebung nach Energieeffizienz Richtlinie der Europäischen Union 2012/27/EU DES 
EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 25. Oktober 2012 zur Energieeffizienz

Fortsetzung Dekret 102/14 abgeändert durch Dekret 141/2016

Art. 16

6. Im Falle, dass der Besitzer der Nutzeinheit innerhalb der angegebenen Frist den Einbau des im Art. 9, Komma 
5, Punkt b) vorgesehenen Unterzählers in der Nutzeinheit nicht vorsieht, unterliegt er einer administrativen 
Strafe von 500 bis 2.500 Euro je Nutzeinheit. (Wärmezähler)

7. Im Falle, dass der Besitzer der Nutzeinheit innerhalb der angegebenen Frist den Einbau der im Art. 9, Komma 
5, Punkt c) vorgesehenen Systeme zur Wärmeregulierung und individuellen Erfassung des Wärmeverbrauchs an 
jedem Heizkörper in der Nutzeinheit nicht vorsieht, unterliegt er einer administrativen Strafe von 500 bis 2.500 
Euro je Nutzeinheit. (Heizkostenverteiler)

8. Das Gebäude (Mehrfamilienhaus, usw.) mit zentralisierter Heiz- und Kälteproduktion (inkl. Fernwärme), 
welches die Spesen nicht wie im Art. 9, Komma 5, Punkt d) vorgesehen abrechnet, untersteht einer 
administrativer Strafe von 500 bis 2.500 Euro.

14. Die in den Kommata 6, 7 und 8 vorgesehenen Strafen werden von den zuständigen Regionen und den 
autonomen Provinzen von Trient und Bozen, oder von ihnen bevollmächtigten Behörden, verhängt.
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Verbrauchsabhängige Heizkostenverteilung

nach Norm 10200
Stark vereinfachtes Schema (ca. 100 Seiten!):
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Verbrauchsabhängige Heizkostenverteilung – Norm 10200

Verteilung mit Wärmezähler

In Kurzform nach Norm UNI 10200:

«Grundkosten» = verbrauchte Wärmeenergie (nach dem Wärmeerzeuger) 
– Summe der Verbrauchswerte der Wärmezähler der Nutzeinheiten

Diese Vorgehensweise beinhaltet ein nächstes großes Problem der Norm: 
z.B., wenn die Wärmezähler im Heizraum sind, werden die 
Wärmeverluste im gesamten Strang als «Verbrauch» dem betroffenen
Nutzer zugewiesen. 

Die Grundkosten werden praktisch null.
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Verbrauchsabhängige Heizkostenverteilung

nach Norm 10200

9
ANACI Sektion Pustertal - Fortbildungskurs für 

Liegenschaftsverwalter - April 2019 V 1.1



Verbrauchsabhängige Heizkostenverteilung

nach Norm 10200

Zusammenfassung einiger kritischen Punkte der Methode UNI 10200

• Für jedes Gebäude muss ein „Projekt“ seitens eines befähigten Technikers erstellt werden

• Alle Heizungstausendstel müssen neu berechnet werden (basierend auf historischen Wärmebedarf 
der Nutzeinheiten) -> UNI TS 11300

• Proteste und Reklamationen seitens der benachteiligten Nutzer (sind aber in der Minderheit)

• Komplizierte Abrechnung, die nicht einmal Fachleute nachvollziehen können, geschweige denn, der 
„normale“ Verbraucher (UNI 10200 – ca. 100 Seiten – ca. 100€)

• Einige in der Abrechnung wichtigen Punkte (z.B. Mieterwechsel, usw.) nicht grundlegend behandelt

• Besitzerversammlung hat keine Kompetenzen mehr -> muss alles nach der technischen Norm UNI 
10200 abgewickelt werden

• Bei zentralisierter Warmwasserbereitung keine Motivation zum Sparen: die Grundkosten für jeden m³ 
Warmwasser so hoch, dass der Verbrauchsanteil einen SEHR kleinen Einfluss hat.
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Verbrauchsabhängige Heizkostenverteilung - Südtirol

WICHTIGE AUSSAGE: in Südtirol gilt weiter der Beschluss der Landesregierung Nr. 
573/2013. Die Anwendung der Norm UNI 10200 ist freiwillig! (Strafen aber nach 

Nationalgesetz Dlgs 102/14)
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Verbrauchsabhängige Heizkostenverteilung - Südtirol

Beschluss der Landesregierung Südtirol Nr. 573 vom 15. April 2013:

Art.3
Diese Richtlinien sind auf alle bestehenden Gebäude in der Provinz Bozen mit mehr als vier Nutzereinheiten mit einer 
gemeinschaftlich genutzten Heiz-, Kühl- und/oder Warmwasserbereitungsanlage anzuwenden, bei denen die Kosten getrennt 
getragen werden. Diese Richtlinien gelten für Gebäude mit einer Baukonzession, welche vor dem 30. Juni 2000 ausgestellt worden 
ist. (Für nach 30.06.2000 ausgestellten Baukonzessionen gilt die Verpflichtung schon)

Art. 4
a) Heizanlage
Die Heizanlage muss mit Mess- und Erfassungsgeräten zur Erhebung des individuellen Verbrauchs jeder 
Nutzereinheit ausgestattet sein.
Es sind Wärmemengenzähler einzubauen. Falls dies technisch nicht möglich oder nicht kosteneffizient 
durchführbar ist, sind individuelle Heizkostenverteiler zu installieren, welche an jedem Heizkörper angebracht 
werden müssen. Der Einbau von Wärmemengenzählern gilt als technisch möglich, wenn deren Einbau ohne 
Austausch der bestehenden Anbindungsleitungen des Gebäudes erfolgen kann.
Jede Nutzereinheit muss mit einem automatischen Regelgerät zur individuellen Regelung der Raumtemperatur
ausgestattet sein.

b) Kühlanlage
Jede Nutzereinheit muss mit einem Wärmemengenzähler ausgestattet sein, um den individuellen 
Energieverbrauch zu messen.                     
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Verbrauchsabhängige Heizkostenverteilung
… Fortsetzung Beschluss der Landesregierung vom 15. April 2013 Nr. 573:

c) Warmwasserbereitungsanlage
Jede Nutzereinheit muss mit einem Warmwasserzähler ausgestattet sein, um den individuellen 
Warmwasserverbrauch messen zu können.

Soweit technisch möglich, ist an der gemeinschaftlich genutzten Warmwasserbereitungsanlage ein 
Wärmemengenzähler anzubringen.

Art. 5
Nach Einbau der Mess- und Erfassungsgeräte muss die Aufteilung der angefallenen Energiekosten für Heizwärme, 
Kühlung und Warmwasser aufgrund des individuellen Verbrauchs pro Nutzeinheit vorgenommen werden.

Die Kosten werden folgendermaßen aufgeteilt:
- Ein fester Anteil zur Deckung der Fixkosten für den Betrieb der Anlage, der anlässlich der Versammlung aller 
Miteigentümer festgelegt und auf Basis der Besitzanteile in Tausendsteln auf die einzelnen Nutzeinheiten 
verteilt wird.
- Ein variabler Anteil, der je nach individuellem und von den Geräten angezeigtem Verbrauch den Nutzeinheiten 
zugerechnet wird.
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Verbrauchsabhängige Heizkostenverteilung – „Europäische Methode“

Zur Erinnerung:
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Verbrauchsabhängige Heizkostenverteilung – „Europäische Methode“

• Berücksichtigt „soziale“ Aspekte einer Miteigentümergemeinschaft
• Abrechnung kann von Jedermann erstellt werden, da einfach und leicht 

verständlich
• Klare Vorgehensweisen z.B. bei Mieterwechsel, Schätzungen, usw.

Aber …
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Verbrauchsabhängige Heizkostenverteilung - allgemein

Man muss gewisse Aspekte berücksichtigen 

• Es gibt keine gesetzliche Regelung, wie 
die Berechnung vorgenommen werden 
muss. Zum Unterschied aller anderen 
europäischen Staaten (z.B. in Deutschland 
die Heizkostenverordnung). Deshalb sollte 
von der Eigentümerversammlung die 
Abrechnungsmethode angenommen 
werden. 

• ANCCA hat die „Europäische Methode“ 
mit allen verschiedenen Thematiken in 
einem Dokument ausgearbeitet
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Verbrauchsabhängige Heizkostenverteilung - allgemein

Wie Schätzungen durchgeführt 
werden müssen

Was sich die Verwaltung von der 
Eigentümerversammlung 
bewilligen lassen sollte

BEISPIELE
Infoblätter
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Überarbeitete Energieeffizienzrichtlinie der EU (EED)
328/210 im Amtsblatt der EU veröffentlicht am 21.12.2018

Die neue Richtlinie muss innerhalb 25. Oktober 2020 von allen EU Staaten in nationales Recht umgewandelt werden

• Ab 25. Oktober 2020 müssen alle neu installierten Zähler und 
Heizkostenverteiler fernauslesbar sein

• Ab 1. Januar 2027 müssen alle Zähler und Heizkostenverteiler fernauslesbar sein 
(also Bestand muss ggF ausgetauscht werden)

• Sobald EED in Italien umgesetzt, können Nutzer, bei denen fernauslesbare 
Geräte verbaut sind, eine vierteljährliche Verbrauchsinformation aktiv 
anfordern. Wenn nicht ausdrücklich angefordert -> zwei mal im Jahr 
automatisch, auch ohne Anforderung.

• Ab 1. Januar 2022 müssen alle Nutzer (mit fernauslesbaren Geräten) monatlich 
eine Verbrauchsinformation erhalten (z.B. über Email). Wärmeverbrauch kann 
außerhalb der Heizperiode entfallen.

• Man muss abwarten was die nationalen Staaten bei der Umsetzung der EED 
genau definieren werden, da sie in einzelnen Punkten eine gewisse Freiheit 
haben. Zum Beispiel: erfüllen „Walk-by“ Systeme die Anforderungen der EED? 
Wenn ja, würde eine zwingende monatliche/vierteljährliche/halbjährliche 
Verbrauchsinformation mit hohen Kosten verbunden sein. Eine Lösung dafür -> 
Selbstablesungen 
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Verbrauchsabhängige Heizkostenverteilung – Beispiel Musterabrechnung

Zusammenfassung für die Verwaltung:
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Verbrauchsabhängige Heizkostenverteilung – Beispiel Musterabrechnung

Zusammenfassung für die Verwaltung:
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Verbrauchsabhängige Heizkostenverteilung – Beispiel Musterabrechnung

Einzelabrechnung für den Nutzer:
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Verbrauchsabhängige Heizkostenverteilung – Beispiel Musterabrechnung

Einzelabrechnung für den Nutzer:
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Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!
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